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M i s z e ì l e n.

— Am 21. Dec. 1830 wurde in Heiden auf Anordnung
der Hrn. Vorsteher eine Gemeindsversammlung gehalten und

darin einmüthig beschlossen, eine vierte Schule zu errichten.

In dieser Schule sollen diejenigen Schüler aufgenommen

werden, die in den andern dreien bis zu einer gewissen Stufe
vorgerückt sind; somit hatten wir hier für unser Land ein Beispiel

von einer Sekundärschule. Der durch Vergabungen entstandene

Fond zu dieser Schule beläuft sich bisanhin auf 3400 fl. Davon

hat die Gemeinde 3000 fl. den Herren Bartholome und Johannes

Kübeli (Vater und Sohn) zu verdanken. Es läßt sich mit

Zuversicht hoffen, diese Schule werde durch fernere frei-
willige Beiträge zu dem erforderlichen Fond kommen und

nicht zu dem in dieser Gemeinde, so ungleich gestellten
Steuerfuß Zuflucht genommen werden müssen.

— Im verflossenen Jahre — nicht im verflossenen Jahr-

hundert — soll es sich, glaubwürdigen Berichten zufolge,

zugetragen haben, daß ein hohes Haupt in Jnnerrhoden sich

zum Oberpfarrer begab und ihn bat, sein neu erbautes

Wirthshaus einzusegnen. Der Pfarrer aber wollte sich zu

einer solchen Einsegnung nicht verstehen und soll als Grund

der Weigerung eine sündliche Handlung (Tanz), die in diesem

Hause nächstens statt finde, vorgeschützt haben. Das hohe

Haupt, voll Bekümmerniß ob der Entziehung des oberpriester-

lichen Segens, begab sich zu einem Unterpricster, der um des

guten Lohnes willen, wie es heißt, seinen Segen ausgesprochen

habe über das Haus; und seit der Zeit waltet sichtbarlich ob

demselben der Segen des frommen Unterpriesters.
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